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GeschäftsbedinGunGen
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der LeibeR-Group Gmbh & co. KG 
stand Mai 2007

1  Allgemeines

für alle Angebote, Verkäufe und Lieferungen gelten nur die nachstehenden bedingungen. einkaufsbedingungen des bestellers haben keine Gültigkeit, auch 
wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Abweichende bedingungen und nebenabreden bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer ausdrücklichen 
schriftlichen bestätigung. ebenso Zusagen des Vertreters oder Vereinbarungen mit ihm. unsere Angebote sind freibleibend. erteilte Aufträge werden erst mit 
unserer schriftlichen bestätigung für uns bindend. die Rechte des bestellers aus dem Vertrag sind nur mit unserer vorherigen Zustimmung übertragbar.  
An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen unterlagen behalten wir uns eigentums- und urheberrechtliche Verwertungsrechte uneingeschränkt vor, 
sie dürfen dritten nicht zugänglich gemacht werden. Zu Angeboten gehörige Zeichnungen und andere unterlagen sind, wenn uns der Auftrag nicht erteilt 
wird, auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben. 

2  Preise 

Alle Preise verstehen sich in euro (€) und gelten ab Werk ohne Verpackung, die jeweils gültige Mehrwertsteuer kommt hinzu. 

3 ZAhlungsbedingungen

3.1  bei Zahlungsverzug können wir Verzugszinsen in höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen basiszinssatz, mindestens jedoch 8 % geltend 
machen. der nachweis eines höheren schadens bleibt vorbehalten.

3.2  für jede auf die erste Mahnung folgende Zahlungserinnerung dürfen wir euR 10,– berechnen.

4 lieferfrist 

4.1  die einhaltung einer verbindlichen Lieferzeit setzt voraus, daß alle kaufmännischen und technischen fragen mit dem besteller geklärt sind und der 
besteller alle ihm obliegenden Mitwirkungshandlungen erbracht hat. hierzu gehört auch die Leistung einer vereinbarten Anzahlung. Kommt der bestel-
ler dieser Mitwirkungsverpflichtung nicht nach, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen.

4.2   ist die nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt, auf Arbeitskämpfe oder sonstige ereignisse, die außerhalb unseres einflussbereiches liegen, 
zurückzuführen, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. dies gilt auch, wenn die umstände bei unterlieferanten eintreten. Wir werden dem 
besteller den beginn und das ende derartiger umstände baldmöglichst mitteilen. die vorbezeichneten umstände sind auch dann von uns nicht zu 
vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzugs entstehen.

4.3  die Lieferzeit ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder Versandbereitschaft mitgeteilt ist. soweit 
eine Abnahme zu erfolgen hat, ist – außer bei berechtigter Abnahmeverweigerung – der Abnahmetermin maßgebend, hilfsweise die Meldung der 
Abnahmebereitschaft. 

4.4  Werden der Versand oder die Abnahme des Liefergegenstandes aus Gründen verzögert, die der besteller zu vertreten hat, so können wir ihm, begin-
nend einen Monat nach Meldung der Versand- bzw. der Abnahmebereitschaft, die durch die Verzögerung entstandenen Kosten berechnen, mindestens 
jedoch 0,5 % des Rechnungsbetrages für jeden Monat. Gleichzeitig werden alle unsere bis dahin erbrachten Lieferungen und Leistungen zur Zahlung 
fällig. Wir sind jedoch berechtigt, nach setzung und fruchtlosem Ablauf einer angemessenen frist anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen 
und den besteller mit einer angemessenen, verlängerten frist zu beliefern.

4.5  teillieferungen sind zulässig, soweit sie für den besteller zumutbar sind.
4.6  der besteller kann ohne fristsetzung vom Vertrag zurücktreten, wenn uns die gesamte Leistung vor Gefahrübergang endgültig unmöglich wird. der 

besteller kann darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten, wenn bei einer bestellung die Ausführung eines teils der Lieferung unmöglich wird und er ein 
berechtigtes interesse an der Ablehnung der teillieferung hat. ist dies nicht der fall, so hat der besteller den auf die teillieferung fallenden Vertrags-
preis zu zahlen. dasselbe gilt bei unserem unvermögen. im Übrigen gilt zum haftungsumfang die nachstehende Regelung gemäß Ziffer 9.3. 

4.7  Kommen wir in Verzug und erwächst hieraus dem besteller ein schaden, so ist er berechtigt eine pauschale Verzugsentschädigung zu verlangen. sie 
beträgt für jede volle Woche der Verspätung 0,5 %, insgesamt aber höchstens 5 % vom Wert desjenigen teils der Gesamtlieferung, der infolge der 
Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß genutzt werden kann.

4.8  Gewährt uns der besteller, wenn wir uns im Verzug befinden – unter berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle – eine angemessene frist zur 
Leistung und halten wir diese frist nicht ein, ist der besteller im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zum Rücktritt berechtigt.

4.9 Weitere Ansprüche aus Lieferverzug bestimmen sich ausschließlich nach Ziffer 9.3 dieser bedingungen.

5 gefAhrenübergAng und VersAnd 

5.1  die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Lieferteile auf den besteller über und zwar auch dann, wenn teilelieferungen erfolgen oder wir 
noch andere Leistungen z. b. die Versendungskosten oder Anfuhr übernommen haben. Verzögert sich der Versand infolge von umständen, die der 
besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom tage der Versandbereitschaft auf den besteller über. Auf Wunsch des bestellers wird auf seine 
Kosten die sendung durch uns nach seinen Angaben versichert. teillieferungen sind zulässig.

5.2  der besteller darf die Abnahme bei Vorliegen eines nicht wesentlichen Mangels nicht verweigern. 
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6 exPort in die usA und KAnAdA 

6.1  Wir untersagen den direkten und indirekten export unserer Produkte in die usA und Kanada.
6.2  der besteller stellt uns von allen Ansprüchen frei, die aus den usA und Kanada infolge des exportes in diese Länder gegen uns erhoben werden, auch 

wenn wir mit dem export einverstanden sind. 

7 eigentumsVorbehAlt 

7.1  Wir behalten uns das eigentum und das Verfügungsrecht an den Liefergegenständen bis zum eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag und 
vorher abgeschlossenen Verträgen vor. scheck- und Wechselforderungen sowie forderungen aus laufender Rechnung oder Kontokorrent sind darin 
eingeschlossen. Wird im Zusammenhang mit der Zahlung eine wechselmäßige haftung für uns begründet, erlischt dieser eigentumsvorbehalt nicht, 
bevor nicht unsere inanspruchnahme aus dem Wechsel ausgeschlossen ist.

7.2  Vor dem vollständigen Ausgleich unserer vorgenannten forderungen darf der besteller die gelieferten Produkte im Rahmen eines ordnungsgemäßen 
Geschäftsbetriebs weiter verwenden, es sei denn, dass für die in Ziffer 7.6 im Voraus an uns abgetretenen forderungen mit dritten ein Abtretungs-
verbot vereinbart wurde oder wird. Vorher ist auch die Verpfändung oder sicherungsübereignung untersagt und die Weiterveräußerung nur Wieder-
verkäufern im gewöhnlichen Geschäftsgang unter der bedingung gestattet, dass der Wiederverkäufer von seinem Kunden bezahlung erhält und diese 
unverzüglich an uns weiterleitet. etwaige Kosten von interventionen trägt der besteller.

7.3  bei Pfändungen, beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen sowie eingriffen dritter, hat uns der besteller unverzüglich zu benachrichtigen.
7.4  bei vertragswidrigem Verhalten des bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug sind wir zur Rücknahme nach Mahnung berechtigt und der besteller 

zur herausgabe verpflichtet.
7.5  die Geltendmachung des eigentumsvorbehaltes sowie die Pfändung des Liefergegenstandes durch uns gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag.
7.6  der besteller tritt bereits jetzt alle forderungen in höhe des anteiligen betrages unserer Rechnung einschließlich Mehrwertsteuer mit allen neben-

rechten an uns ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen Abnehmer oder dritte erwachsen. das gilt auch für den fall, dass der besteller die durch 
die Weiterveräußerung ihm zustehende Kaufpreisforderung in ein mit einem Abnehmer oder dritten vereinbartes Kontokorrent einstellt. Wir nehmen 
diese Abtretung an.

7.7  bei Verbindung mit einem Grundstück oder beweglichen sachen dritter sowie be- oder Verarbeitung im Rahmen eines Werkvertrages tritt der 
besteller bereits jetzt die Werklohnforderung und/oder den dadurch entstehenden Miteigentumsanteil in höhe unseres anteiligen Rechnungsbetrages 
einschließlich Mehrwertsteuer für die mitverarbeitete Vorbehaltsware an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an.

7.8  der besteller wird hiermit ermächtigt, die vorstehenden abgetretenen forderungen im Rahmen des ordentlichen Geschäftsverkehrs selbst einzuzie-
hen, soweit er die eingehenden beträge unverzüglich an uns weiterleitet. Mit Zahlungsverzug, beantragung eines gerichtlichen oder außergerichtli-
chen insolvenz-Verfahrens oder bei einem scheck- oder Wechselprotest erlischt die ermächtigung zum einzug der abgetretenen forderungen.

7.9  soweit die Liefergegenstände wesentliche bestandteile eines Grundstücks geworden sind, verpflichtet sich der besteller, bei nichteinhaltung der ver-
einbarten Zahlungstermine, uns die demontage der Gegenstände, die ohne wesentliche beeinträchtigung des baukörpers ausgebaut werden können, 
zu gestatten und das eigentum an den Gegenständen zurück zu übertragen. beeinträchtigt der besteller unsere vorgenannten Rechte, so ist er uns 
zum schadenersatz verpflichtet. die demontage und sonstigen Kosten gehen zu Lasten des bestellers.

7.10  Übersteigt der realisierbare Wert der für uns bestehenden sicherheiten allein aufgrund dieser eigentumsvorbehaltsregelung oder zusammen mit 
sonstigen sicherheiten unsere gesicherten Ansprüche um mehr als 10 %, so sind wir insoweit zur freigabe von sicherheiten unserer Wahl verpflichtet, 
wenn der besteller dies verlangt.

7.11  Wir sind berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des bestellers gegen diebstahl, feuer, Wasser und sonstige schäden zu versichern, sofern nicht 
der besteller selbst die Versicherung nachweislich abgeschlossen hat.

7.12  der Antrag auf eröffnung des insolvenzverfahrens berechtigt uns, vom Vertrag zurückzutreten und die sofortige Rückgabe des Liefergegenstandes  
zu verlangen.

8 gewährleistung 

haftung für Mängel der Lieferung (Gewährleistung)  

für sach- und Rechtsmängel der Lieferung leisten wir unter Ausschluss weitergehender Ansprüche – vorbehaltlich Ziffer 9 – wie folgt Gewähr:

sAchMänGeL
8.1  Alle diejenigen teile sind unentgeltlich nach unserer Wahl nachzubessern oder neu zu liefern, die sich infolge eines vor Gefahrübergang  

liegenden umstandes als mangelhaft herausstellen. die feststellung solcher Mängel ist uns unverzüglich schriftlich zu melden. ersetzte teile werden 
unser eigentum.

8.2  Zur Vornahme aller uns notwendig erscheinenden nachbesserungen und ersatzlieferungen hat uns der besteller nach Verständigung mit uns die erfor-
derliche Zeit und Gelegenheit zu geben, anderenfalls sind wir von der haftung für die daraus entstehenden folgen befreit. nur in dringenden fällen der 
Gefährdung der betriebssicherheit und zur Abwehr unverhältnismäßig großer schäden, wobei wir sofort zu verständigen sind, hat der besteller das 
Recht, den Mangel selbst oder durch dritte beseitigen zu lassen und von uns ersatz der erforderlichen Aufwendungen zu verlangen.

8.3  Von den durch die Ausbesserung bzw. ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren Kosten tragen wir – soweit sich die beanstandung als berechtigt 
herausstellt – die Kosten des ersatzstückes einschließlich des Versandes frei Grenze sowie die angemessenen Kosten des ein- und Ausbaues, ferner 
innerhalb der bundesrepublik deutschland, falls dies nach Lage des einzelfalles billigerweise verlangt werden kann, die Kosten der etwa erforderli-
chen Gestellung unserer Monteure und hilfskräfte. im Übrigen trägt der besteller die Kosten. Ausgetauschte teile gehen in unser eigentum über.

8.4  der hersteller hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag, wenn wir – unter berücksichtigung der gesetzlichen 
Ausnahmefälle – eine uns gesetzte, angemessene frist für die nachbesserung oder ersatzlieferung wegen eines sachmangels fruchtlos verstreichen 
lassen. Liegt nur ein unerheblicher Mangel vor, steht dem besteller lediglich ein Recht zur Minderung des Vertragspreises zu. das Recht auf Minde-
rung des Vertragspreises bleibt ansonsten ausgeschlossen.



Seite 3 von 4Dateiname
Geschäftsbedingungen Fa Leiber 1 Seite Version 14.05.07.doc

8.5  Keine Gewähr wird insbesondere in folgenden fällen übernommen:  
ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. inbetriebsetzung durch den besteller oder dritte, natürliche Abnutzung, 
fehlerhafte oder nachlässige behandlung, nicht ordnungsgemäße Wartung, ungeeignete betriebsmittel, chemische, elektrochemische oder elektrische 
einflüsse, sofern sie nicht von uns zu verantworten sind.

8.6  bessert der besteller oder ein dritter unsachgemäß nach, besteht keine haftung des Lieferers für die daraus entstehenden folgen. Gleiches gilt für 
ohne vorherige Zustimmung des Lieferers vorgenommene änderungen des Liefergegenstandes.

8.7  Werden vom besteller teile oder Material zur Verarbeitung oder als beistellung zur Abwicklung eines Auftrages angeliefert, so wird, wenn nicht aus-
drücklich anders vereinbart, keine eingangsprüfung auf nicht offensichtliche fehler vorgenommen. 

RechtsMänGeL 
8.8  führt die benutzung des von uns entwickelten Liefergegenstandes zur Verletzung von gewerblichen schutzrechten oder urheberrechten, werden wir 

auf unsere Kosten dem besteller grundsätzlich das Recht zum weiteren Gebrauch verschaffen oder den Liefergegenstand in für den besteller zumut-
barer Weise derart modifizieren, dass die schutzrechtsverletzung nicht mehr besteht.

8.9  ist dies zu wirtschaftlich angemessenen bedingungen oder in angemessener frist nicht möglich, ist der besteller zum Rücktritt vom Vertrag berech-
tigt. unter den genannten Voraussetzungen steht auch uns ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag zu.

8.10  darüber hinaus werden wir den besteller von unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen der betreffenden schutzrechtsinhaber 
freistellen.

8.11  unsere in Ziffer 8.8 genannten Verpflichtungen sind vorbehaltlich der Ziffer 9 für den fall der schutz- und urheberrechtsverletzung abschließend. 
sie bestehen nur, wenn

 -   der besteller uns unverzüglich von geltend gemachten schutz- oder urheberrechtsverletzungen unterrichtet,
 -   der besteller uns in angemessenem umfang bei der Abwehr der geltend gemachten Ansprüche unterstützt bzw. uns die durchführung der Modifizie-

rungsmaßnahmen gemäß Ziffer 8.8 ermöglicht,
 -   uns alle Abwehrmaßnahmen, einschließlich außergerichtlicher Regelungen, vorbehalten bleiben,
 -   der Rechtsmangel nicht auf einer Anweisung des bestellers beruht und die Rechtsverletzung nicht dadurch verursacht wurde, dass der besteller 

den Liefergegenstand eigenständig geändert oder in einer nicht vertragsgemäßen Weise verwendet hat.

9   hAftung

9.1  Wird vom besteller geliefertes Material bei uns, insbesondere bei der be-/Verarbeitung oder Reparatur beschädigt oder unbrauchbar, so haften wir 
nur, wenn der schaden durch grobe fahrlässigkeit herbeigeführt wurde, jedoch nur bis zur höhe von 10 % des bearbeitungswertes, soweit nicht Kraft 
zwingender gesetzlicher bestimmung eine unbegrenzte haftung besteht. bei uns lagerndes Kundenmaterial versichern wir auf unsere Kosten gegen 
feuer. den Abschluss einer weitergehenden Versicherung auf seine Kosten muss der besteller schriftlich verlangen.

9.2  Wenn der Liefergegenstand durch unser Verschulden infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragsabschluss erfolg-
ten Vorschlägen und beratungen oder durch die Verletzung anderer vertraglicher nebenverpflichtungen – insbesondere Anleitung für bedienung und 
Wartung des Liefergegenstandes – vom besteller nicht vertragsgemäß verwendet werden kann, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des 
bestellers die Regelungen der Ziffern 8 und 9.3 entsprechend.

9.3  für schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, haften wir – aus welchen Rechtsgründen auch immer – nur 
-   bei Vorsatz

 -   bei grober fahrlässigkeit des inhabers, der Organe oder leitender Angestellter
 -   bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit
 -   bei Mängeln, die wir arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit wir garantiert haben
 -   bei Mängeln des Liefergegenstandes, soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen- oder sachschäden an privat genutzten Gegenständen 

gehaftet wird.
9.4  bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir auch bei grober fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter oder leichter  

fahrlässigkeit, in letzterem fall begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren schaden.
9.5 Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. 

10 unser schAdenersAtZAnsPruch bei nichterfüllung des bestellers 

sind wir berechtigt, schadenersatz wegen nichterfüllung zu verlangen, so beträgt der zu ersetzende pauschalierte Mindestschaden 20 % des vereinbar-
ten Preises ohne Mehrwertsteuer. der schadensbetrag ist anzuheben, wenn wir einen höheren, oder herabzusetzen, wenn der besteller einen geringeren 
schaden nachweist. 

11 Verjährung 

Alle Ansprüche des bestellers – aus welchen Rechtsgründen auch immer – verjähren in 12 Monaten. für vorsätzliches oder arglistiges Verhalten, sowie bei 
Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen fristen. sie gelten auch für Mängel eines bauwerkes oder für Liefergegenstände, die 
entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein bauwerk verwendet wurden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben. 

12 mehr- oder minderlieferung 

Je nach Art der fabrikate sind bei der Lieferung Abweichungen auf Gewicht und stückzahl bis zu 10 % gestattet, und zwar sowohl hinsichtlich der gesamten 
Abschlußmenge wie der einzelnen teillieferung. 
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13 VerbindlichKeit des VertrAges 

13.1  der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher unwirksamkeit einzelner bedingungen in seinen übrigen teilen verbindlich. das gilt nicht, wenn das festhalten 
an dem Vertrag eine unzumutbare härte für eine Partei darstellen würde.

13.2  sollte eine Regelung ganz oder teilweise unwirksam sein, werden sich die Vertragspartner unverzüglich bemühen, den mit der unwirksamen Regelung 
erstrebten wirtschaftlichen erfolg auf andere rechtlich zulässige Weise zu erreichen. 

14 gerichtsstAnd, AnwendbAres recht 

14.1  bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden streitigkeiten ist das für unser unternehmen zuständige Gericht anzurufen. Wir sind jedoch auch 
berechtigt, am sitz des bestellers zu klagen.

14.2  für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem besteller gilt ausschließlich das für die Rechtsbeziehungen inländischer Parteien untereinander 
maßgebliche Recht von deutschland. Ausgenommen ist jedoch die Anwendung des einheitlichen un-Kaufrechts oder sonstiger Konventionen über das 
Recht des Warenkaufs. 




